 Satzung
§ 1

Name, Sitz, Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen
GeWinN Am Stutenteich e.V.

2. Er hat seinen Sitz in Waltrop

3.. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2

Ziele und Aufgaben des Vereins
1. Der Verein steht für die Idee, 

ein gemeinschaftsorientiertes Wohnkonzept für verschiedene Generationen in der 
Wohnanlage "Am Stutenteich Waltrop"  zu entwickeln. Leben in verlässlicher 
Nachbarschaft steht dabei an vorderster Stelle.


Durch das Zusammenleben von Alt und Jung, Familien, Paaren und Singles sollen 
Integration und Toleranz gefördert, die Lebenskraft älterer Menschen gestärkt und 
Isolation und Vereinsamung vermieden werden.

2. Dieses soll durch ein Umfeld erreicht werden, das

• die verschiedenen Lebensbereiche (Wohnen, Arbeiten, Erholen, Kultur) wieder

   miteinander verknüpft

• die gegenseitige Unterstützung im Alltag sichert

• Natur und Umwelt durch die Berücksichtigung ökologischer Prinzipien schont 

• Müll minimiert und bemüht ist, langlebige Konsumgüter gemeinsam zu nutzen

3. Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 


Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es 
darf  keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder


durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Beim Ausscheiden aus 
dem Verein, bei dessen Auflösung oder Aufhebung, steht der/dem Ausscheidenden kein 
Anspruch auf das Vereinsvermögen oder der geleisteten Beiträge zu. 
§ 3

Mitgliedschaft

1. Der Verein besteht aus Mitgliedern, die beabsichtigen, Eigentümer oder Mieter im 
Wohnprojekt „Wohnen am Stutenteich“ zu werden. Die Mitgliedschaft kann außerdem 
jede Person erwerben, die an den Zielen und Aufgaben des  Vereins mitwirken will. Die 
Mitgliedschaft wird aufgrund eines schriftlichen Antrages  durch Beschluss

des Vorstandes erworben.

2. Pflichten der Mitglieder

Alle Mitglieder haben die Interessen des Vereins zu fördern. Jedes Mitglied ist 
verpflichtet, den von der Mitgliederversammlung festgesetzten Beitrag pünktlich zu 
entrichten. 

3. Die Mitgliedschaft endet

a) durch freiwilligen Austritt


Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand 

unter Einhaltung einer vierteljährlichen Kündigungsfrist zum Ende eines 


Kalenderjahres bzw. zur Beendigung des Eigentums- oder Mietverhältnisses. Bis zu 

diesem Zeitpunkt ist das ausscheidende Mitglied zur Bezahlung des Beitrags 


verpflichtet.

b) durch Tod


Der Tod eines Mitglieds bewirkt das sofortige Ausscheiden.

c) durch Ausschluss


Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch 
den Vorstand ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung des Vorstandes ist dem 
Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Rechtfertigung zu 
geben. Gegen den Beschluss steht dem Mitglied die Berufung zur 
Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muss innerhalb einer Frist von einem Monat 
beim Vorstand eingelegt werden. Die Mitgliederversammlung, die über die Berufung
entscheidet, ist innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Berufungsschrift 
einzuberufen. Macht ein Mitglied von der Berufung keinen Gebrauch, so unterwirft es 
sich damit dem Ausschließungsbeschluss.

§ 4

Beitrag
Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird von der Mitgliederversammlung festgelegt.

§ 5

Organe

Organe des Vereins sind

• die Mitgliederversammlung

• der Vorstand

• der Beirat.

§ 6

Mitgliederversammlung

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung wird einmal im Jahr vom Vorstand einberufen.

2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann nach Bedarf vom Vorstand 
einberufen werden und findet darüber hinaus statt, wenn es mindestens 1/3 der 
Mitglieder verlangen.

3. Die Mitgliederversammlung als das oberste Beschluss fassende Vereinsorgan ist 


grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, soweit  bestimmte Aufgaben gemäß dieser 
Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden.

Die ordentliche Mitgliederversammlung beschließt über
• die Genehmigung der Bilanz und Jahresabrechnung und bestellt die Kassenprüfer, die

   nicht dem Vorstand angehören dürfen.


• die Entlastung des Vorstandes

• die Wahl des Vorstandes und die Anzahl der Vorstandsmitglieder

• den finanziellen Entscheidungsrahmen des Vorstandes 

• Anträge des Vorstandes und der Mitglieder

• Satzungsänderungen

• Auflösung des Vereins

4. Zu den Mitgliederversammlungen sind die Mitglieder unter Bekanntgabe der


Tagesordnung mindestens 2 Wochen vor dem Termin schriftlich einzuladen.

5. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden 
Mitglieder beschlussfähig, wenn zu ihr satzungsgemäß eingeladen worden ist. Sie 
fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, soweit nicht in der
Satzung an anderer 
Stelle eine qualifizierte Mehrheit vorgeschrieben ist. Stimmengleichheit gilt als 
Ablehnung.

Bei Beschlüssen über die Änderung des Vereinszweckes, der Satzung und die
Auflösung 
des Vereins ist eine Anwesenheit von 2/3 der Mitglieder erforderlich, von denen ¾ für 
diese Beschlüsse stimmen müssen. 

Bleibt eine zu solchen Beschlüssen einberufene Mitgliederversammlung beschluss-
unfähig, so muss eine neue Versammlung mit gleicher Tagesordnung binnen zwei 
Wochen einberufen werden.


Diese ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder mit ¾-Mehrheit 
beschlussfähig.

6. Über die Sitzung der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das von der 
Protokollführerin/dem Protokollführer sowie vom Vorstand zu unterschreiben ist.

§ 7

Vorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens 3 Mitgliedern, dem/der

1. Vorsitzenden

2. Vorsitzenden

Kassierer-/in

und gegebenenfalls weiteren Mitgliedern des Vereins. Er wird für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Die Wiederwahl ist möglich. Der Verein wird vertreten durch die/den
1. Vorsitzende(n), die/den 2. Vorsitzende(n) und den/die Kassierer(in) und gegebenenfalls andere Vorstandsmitglieder. Diese sind gemeinsame Vorsitzende im Sinne des § 26 BGB. Zeichnungsberechtigt sind jeweils zwei von Ihnen gemeinsam.

Der Vorstand führt im Rahmen der Ziele des Vereins die Geschäfte, ist an die Beschlüsse der Mitgliederversammlung gebunden und führt sie aus. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Vorstandsmitglieder eingeladen und mindestens drei von Ihnen anwesend sind. Er entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit.

§ 8

Vorstandswahlen
Die ordentliche Mitgliederversammlung wählt den Vorstand.
Gewählt sind die KandidatInnen mit den meisten Stimmen. Bei Stimmengleichheit findet eine Stichwahl statt.

§ 9
Beirat
Zur Unterstützung der Arbeit des Vorstandes kann durch die Mitgliederversammlung und/oder den Vorstand ein Beirat gebildet werden, der auch aus Nichtmitgliedern bestehen kann, die durch ihre Fachkompetenz die Ziele des Vereins fördern können.

Der Beirat hat ein Anhörungsrecht bei Vorstands- und Mitgliederversammlungen.

§ 10

Auflösung des Vereins
Im Falle der Auflösung des Vereins wird die Liquidation vom Vorstand durchgeführt, sofern die Mitgliederversammlung nicht anderes beschließt.
Waltrop, den  12.11.2012 
1. Vorsitzender

Jürgen Schulte-Heinrich
2. Vorsitzende

Irene Lerchenmüller
Kassierer
Helmut Arns
